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Pressetext

Menschenrechtsbericht der Stadt Graz 2008

Zum Menschenrechtsbericht
Nach dem ersten Menschenrechtsbericht 2007, der eine umfassende Bestandsaufnahme der Menschenrechtssituation in der „Menschenrechtsstadt Graz“ darstellte, liegt nun der zweite, vom Menschenrechtsbeirat erstellte, Menschenrechtsbericht 2008 als Evaluationsbericht vor. Der Bericht 2008 wurde von einer Arbeitsgruppe und der Geschäftsstelle des Beirates unter breiter Einbeziehung von Verwaltung und Zivilgesellschaft zusammengestellt. Hauptanliegen des zweiten Berichts ist die Evaluation der vom Gemeinderat im Vorjahr zur Kenntnis genommenen Empfehlungen des Beirates im ersten Bericht. Darüber hinaus hat der Menschenrechtsbeirat aus Anlass der Wirtschaftskrise das Schwerpunktthema „Sozialer Zusammenhalt und Solidarität in Graz“ bearbeitet.

Die Ziele des international beachteten Menschenrechtsberichts gründen sich auf die Menschenrechtserklärung der Stadt Graz aus dem Jahr 2001, wonach die Menschenrechtsstadt über die Lage der Menschenrechte informiert sein muss, um eine entsprechende Politik effizient gestalten zu können. Der Bericht dient weiters zur Überprüfung des Fortschrittes des Prozesses.

Die Menschenrechtssituation in Graz

Die gesamte Entwicklung in der kommunalen Menschenrechtspolitik seit der Menschenrechtserklärung der Stadt Graz vom 8.2.2001 bzw. seit dem Beitritt zur Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus im Jahre 2006 wird grundsätzlich als positiv eingeschätzt.
Mehrheitlich wurden die Empfehlungen des Menschenrechtsberichts der Stadt Graz 2007 sowohl magistratsintern als auch durch die Beauftragung von entsprechenden Einrichtungen in die Wege geleitet und teilweise umgesetzt, was auf eine positive Weiterentwicklung im Bemühen, Menschenrechte auf kommunaler Ebene (er-)lebbar zu machen, hindeutet. Belegt wird dies durch durchgeführte und avisierte Maßnahmen, Angebote und Anträge im Gemeinderat.

Alltagsrassismus gegenüber Menschen afrikanischer Herkunft und Menschen muslimischen Glaubens ist in Graz leider sehr weit verbreitet, von Anpöbelungen und Beschimpfungen im öffentlichen Raum, in Bussen und Straßenbahnen über die Aussperrung von AfrikanerInnen aus Gasthäusern oder der immer noch vorhandenen Möglichkeit, ein Taxi mit keinem ausländischen Fahrer zu bestellen, bis zu rassistischen Stellen- und Wohnungsinseraten erstreckt sich der Bogen an Verletzungen der Menschenwürde und der Menschenrechte im Alltag. Dagegen muss die Stadt Graz mit den zuständigen Behörden alle rechtlichen Mittel wie auch die Menschenrechtsbildung und Sensibilisierungskampagnen forcieren. 

Wir beobachten seit einigen Jahren jedoch nicht nur Rassismus und Diskriminierung von ÖsterreicherInnen gegenüber MigrantInnen, sondern auch zwischen unterschiedlichen MigrantInnengruppen bzw. gegenüber ÖsterreicherInnen. Jugendliche berichten uns dazu etwa immer wieder von gewaltbereiten, militanten türkischen und tschetschenischen Gangs, die in Schulen und öffentlichen Räumen gewalttätig, rassistisch, kinder- und frauenfeindlich auftreten. Der Menschenrechtsbeirat empfiehlt dazu, die Einhaltung von Menschenrechten von allen hier lebenden BürgerInnen einzufordern und nicht aus falsch verstandener Toleranz oder multikultureller Überhöhung massive Rechtsverletzungen oder Menschenrechtsverstöße von einzelnen MigrantInnen zu bagatellisieren. Wir empfehlen dazu auch migrationspolitischen NGOs, diese Problemlage nicht schön zu reden oder gar zu leugnen. Eine derartige Ignoranz bzw. Bagatellisierung von Rechtsverletzungen seitens einzelner trägt mit dazu bei, dass die Mehrheitsbevölkerung Multikulturalität ablehnt und populistische Parteien daraus Kapital schlagen.
Immer wieder entbrennen in Graz heiße Debatten über die Nutzung von öffentlichen Räumen, meist in Verbindung mit der Diskriminierung von Personengruppen (Bettler, Punks, MigrantInnen). Der Menschenrechtsbeirat vertritt dazu die grundsatzpolitische Auffassung, dass öffentliche Räume grundsätzlich allen zur schonenden Nutzung zur Verfügung stehen. Unter diesem Aspekt empfehlen wir der Stadt Graz, bei derartigen Konflikten über die Nutzung öffentlicher Räume auf moderierte und beteiligungsorientierte Gesprächsrunden, auf Mediation zu setzen und medial zu deeskalieren. An diesem Punkt sei generell auf die Gefahr hingewiesen, dass nicht Verhalten und Handeln sanktioniert wird, sondern dass Personen(gruppen) kriminalisiert (zB „afrikanische Drogendealer; slowakische Bettlerbanden“) werden, was als Form des Rassismus zu bewerten ist.
Eine besondere Herausforderung für die Stadt Graz wird die Umsetzung der UN Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen darstellen. Wobei auch in diesem Bereich die Stadt bislang einen sehr aufgeschlossenen Zugang bewiesen hat. Die vollständige Umsetzung wird jedenfalls beträchtliche Ressourcen erfordern.
Resümierend betrachtet für das Jahr 2008 erleben wir die Stadt Graz in der Menschenrechtspolitik auf dem richtigen Weg, der jedoch vom Ziel einer menschenrechtlich vorbildlichen Stadt dennoch weit entfernt ist. Die meisten StadtregiererInnen und GemeinderätInnen zeigen viel mehr Affinität und Identifikation mit den Zielen der Menschenrechtsstadt Graz als die Mehrheit der Grazer BürgerInnen, wie die Leserbriefseiten der Zeitungen zu menschenrechtlichen Themen, die sprichwörtlichen Stammtischgespräche oder der unerträgliche Alltagsrassismus in den öffentlichen Verkehrsmitteln leider belegen. Es bedarf unserer Einschätzung nach vor allem der partizipativen Weiterentwicklung der vorhandenen Strukturen, Angebote und Maßnahmen, der massiven Verbreiterung einer gelebten menschenrechtspolitischen AktivistInnenbasis, der alle Politik- und Öffentlichkeitsbereiche durchdringenden Menschenrechtsorientierung, einer seriösen Bedarfsschätzung für die zukünftige Menschenrechts-, Antidiskriminierungs- und Integrationspolitik und der daraus abzuleitenden Wirkungsziele, Indikatoren und der bereitzustellenden Budgets. Mit anderen Worten: Der eingeschlagene Menschenrechtsweg muss zügig weiter beschritten werden nach der Devise: Zivilcourage statt Zurückweichen!

Schwerpunkt: Sozialer Zusammenhalt und Solidarität in Graz

Obwohl im Jahr 2008 die Wirtschaftskrise noch nicht ihre Auswirkungen zeigte, nahm sich der Menschenrechtsbeirat dieses Themas an, weil es als das aktuell wichtigste menschenrechtliche Thema eingeschätzt wird. Das Thema wurde in drei Teilen bearbeitet. Das Sozialamt trug mit einem Tätigkeits- und Ergebnisbericht bei. Zusätzlich wurde mit 26 TeilnehmerInnen eine Fokusgruppenbefragung durchgeführt und zusätzlich gab die zuständige Sozialstadträtin Elke Edlinger ein ausführliches Interview zu den erforderlichen Maßnahmen zur Armutsbekämpfung.

Die sozialen Strukturen und das politische System sowie ausreichender Zugang zu Bildung werden von der Grazer Bevölkerung als grundlegend wichtig für den sozialen Zusammenhalt in einer Gesellschaft bzw. Stadt gesehen. So gaben alle Befragten an, dass funktionierende Sozialsysteme und Bildung die Solidarität in der Stadt sichern. Weiters sind über 80 % der Befragten der Ansicht, eine Aufstockung der Mittel für Bildung führe in Zukunft zu einer Verbesserung des sozialen Zusammenhaltes in Graz.

In diesem Sinne ebenfalls als notwendig gesehen wird auch ein Entgegenwirken der zunehmenden so genannten „Ghettoisierung“ der Stadt und damit verbundenen Nachteilen der in den sozialpolitisch vernachlässigten Bezirken wohnhaften Menschen. Interessant zu sehen war, dass die älteren TeilnehmerInnen der aktuellen Situation in Graz weitaus kritischer gegenüberstanden als die jüngeren.

Auf eine Kurzformel gebracht könnte das Ergebnis des Projektes so lauten: Die Menschenrechtsstadt Graz braucht bessere soziale Menschenrechte für alle in Graz lebenden BürgerInnen und muss die offenkundig bestehenden Widersprüche zwischen sozial- und menschenrechtlichem Anspruch und der gelebten urbanen bzw. sozialen Wirklichkeit Schritt für Schritt reduzieren. Bei diesen notwendigen Reformen sollten selbstverständlich die Menschenrechte für alle hier lebenden Menschen eingehalten werden.

Empfehlungen/Evaluation/Umsetzung

Im ersten Menschenrechtsbericht wurden zu allen Lebensbereichen von Religion, Privatleben, Bildung oder Gleichbehandlung bis Armutsgefährdung in Graz insgesamt 38 Empfehlungen erarbeitet. Davon wurden vier Empfehlungen im Berichtszeitraum vollständig umgesetzt und insgesamt 18 teilweise umgesetzt oder deren Umsetzung bereits initiiert. Dies deutet nicht nur auf die Sinnhaftigkeit der Arbeit des Menschenrechtsbeirates hin, sondern in erster Linie auf die Ernsthaftigkeit der Grazer Menschenrechtspolitik.
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